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Buchhaltung

Urs Vogele

dipl. Ing. agr. HTL/SLT
Schiitzenhausstrasse 18

5314 Kleindéttingen

Tel. 056 268 80 80

Fax 056 268 80 89

E-Mail: treuhand@ursvoegele.ch
www.ursvoegele.ch

Beratungen

Steuerfragen, Erbrecht,
Nachfolgeregelungen,
Liquidationsberechnungen,
Schétzungen, Baulandfragen,
Finanzierungen, Hofabtretungen,
Béuerliches Bodenrecht





Kumulierte Abschreibungen 

Gemäss gängiger Steuerpraxis können kumulierte Abschreibungen auf Investitionen, die im Verlauf der Jahre untergegangen sind, ausgebucht werden und müssen somit steuerlich nicht mehr als Kapitalgewinn abgerechnet werden. 

Beispiel:

Sind Bauten oder Einrichtungen im Zeitpunkt des Verkaufes nicht mehr vorhanden, auf denen Abschreibungen vorgenommen wurden, können diese kumulierten Abschreibungen bei der Steuerabrechnung ausgebucht respektiv abgezogen werden. Ebenso entfallen die Anlagekosten. Ist ein Restbuchwert vorhanden, so kann dieser als Verlust geltend gemacht werden.

Um die Reduktion der Anlagekosten erhöht sich der Grundstückgewinn.    

Kleindöttingen, 18.12.2008 
Urs Vögele 


Beratungsbüro


Schützenhausstrasse 18


5314 Kleindöttingen 
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